
Kirchgemeinde Meikirch 
Sekretariat 
Wahlendorfstrasse 2a 
3045 Meikirch 
031 829 38 27 
sekretariat.meikirch@kirche-meikirch.ch 
 

Reservationsgesuch___________________________ 

für die Benützung von Räumen der Kirchgemeinde Meikirch 

 

Art der Veranstaltung  

Gesuchsteller:in  

Adresse  

Verantw. Person  

E-Mail  

Handy Nr.  

Konfession  

Haftpflichtversicherung  

Personenanzahl ca.  

Werden religiöse 
Handlungen 
vorgenommen? 

�   Ja                         � Nein 

 

Datum  

Beginn inkl. 
Vorbereitung 

                             Uhr 

Ende, 
Schlüsselrückgabe 

                             Uhr 

 

Gewünschter Raum                                             Tarif in CHF 0 I II 
Kirchgemeindezentrum Müngerhaus 
⃝Ganzer Tag mit Küche 
⃝Ganzer Tag ohne Küche 
⃝Halber Tag mit Küche, max 6 Std. 
⃝Halber Tag ohne Küche, max. 6 Std. 
⃝Sitzungsblock ohne Küche, max. 3 Std. 
⃝Beamer 

 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
200 
150 
120 
80 
50 
50 
 

 
300 
250 
170 
130 
70 
50 

 
Pfrundstube 
⃝ Ganzer Tag  
⃝ Ganzer Tag ohne Teeküche 
⃝ Halber Tag 

 
0 
0 
0 

 
70 
60 
50 

 
110 
100 
70 



⃝ Halber Tag ohne Teeküche 
⃝ Sitzungsblock ohne Teeküche, max. 3 Std.  

0 
0 

40 
30 

60 
40 

Kirche                                                                                 
⃝ Konzert, inkl. 1 Probe und Sigristendienst 
     Jede weitere Probe 
 
⃝ Privater Anlass (keine Trauung, z.B. Konzert) inkl. 1 Probe,  
     max. 3 Std. 
 
⃝ Wohltätigkeitskonzert mit einem rein gemeinnützigen Zweck 
(Kollekte wird zu 100% weitergegeben 
 
⃝ Sigristendienst 
 

 
300 
50 
 

100 
 
 
 
0 
 

160 
 
 

Bemerkungen:  
 
 
 
 
 
 

 

Tarif 0 Organe, Behörden und Mitarbeitende der Kirchgemeinde 
Gebührenbefreite Organisationen/Institutionen  

Tarif I Mitglieder der ref. Kirchgemeinde Meikirch 
Vereine und Institutionen aus dem Gebiet der Kirchgemeinde 

Tarif II Privatpersonen, die nicht Mitglieder der ref. Kirchgemeinde Meikirch sind 
Institutionen, Gruppen von ausserhalb des Kirchgemeindegebietes 

 

Das Gebührenreglement und die Gebühren- und Nutzungsverordnung der Kirchgemeinde 
sind unter kirche-meikirch.ch einsehbar. Die Gesuchstellenden bestätigen davon Kenntniss 
genommen zu haben. Das Merkblatt Raumbenützung bildet integrierenden Bestandteil 
dieses Vertrages. Ein Vertragsabschluss verpflichtet die Gesuchstellenden zur Einhaltung 
der darin festgehaltenen Auflagen. Das Vertragsverhältnis gilt mit der schriftlichen Erteiilung 
der Bewilligung durch die Kirchgemeinde als zustande gekommen. Das Sekretariat prüft die 
angekreuzte Tarifstufe auf die Richtigkeit und korrigiert sie allenfalls.  

 

 

 

 
 
 
Datum                                                                                                  Unterschrift  

 

 

 

 



Auflagen siehe zusätzlich das ergänzende Merkblatt „Raumbenützung“ 

 

Einführung in Geräte, 
allg. Fragen 

Melden Sie sich bitte bis spätestens 1 Woche vor dem Anlass 
telefonisch bei der Sigristin, Frau Susanne Bigler, 077 509 37 92 
 

Schlüssel Der Code wird per E-Mail zugestellt 
Reinigung/Entsorgung Die Räume und Gerätschaften sind sauber abzugeben, d.h. 

- Dekorationen, allfällige Kleber und Wachsreste entfernen 
- Tische und Stühle reinigen 
- Boden wischen 
- Kochplatten, Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank 

reinigen 
- Chromstahlflächen und Wandplatten im Apparate- und 

Abwaschbereich abwaschen 
- Die Tischordnung gemäss Ausgangslage ist wieder 

herzustellen 
Abwaschlappen, Trocknungstücher, Reinigungsmaterialien, Putz- 
und Abwaschmittel und ein Kehrichtsack mit Gebührenmarke 
stehen zur Verfügung.  
Die Kirchgemeinde behält sich vor, für eine allenfalls erforderliche 
Nachreinigung CHF 45/h nachzufordern. 
 

Immissionen Lärm: Die Räume dürfen benützt werden von 
- Sonntag – Donnerstag, 08.00 – 22.30 Uhr 
- Freitag – Samstag, 08.00 – 24.00 Uhr 

Für geschlossene Gesellschaften sind abweichende 
Öffnungszeiten bis 02.00 Uhr möglich, diese müssen im 
Reservationsgesuch festgehalten werden. 
Keinen Lärm erzeugende Verabschiedungen auf dem Parkplatz, 
bitte denken Sie daran, dass oberhalb des Parkplatzes Familien 
wohnen, die Anrecht auf ihre Nachtruhe haben. 
 
Geruch: In allen Räumlichkeiten der Kirchgemeinde herrscht 
Rauchverbot.  

Verkehr Parkfelder auf dem Gemeindeparkplatz stehen zur Verfügung. 
Aus Platzgründen bitte nicht ausserhalb der markierten Felder 
parkieren, auch nicht oberhalb des Müngerhauses.  

Haftung Versicherung ist Sache der Nutzer:innen. Eine entsprechende 
Haftpflichtversicherung muss vorliegen. Die Kirchgemeinde lehnt 
jede Haftung ab.  

 

Bewilligung 
Für die Benützung von Räumen der Kirchgemeinde 
 
� Dem Reservationsgesuch wird stattgegeben � Dem Reservationsgesuch wird nicht stattgegeben 
 
Die Kosten von Total    CHF ................................... 
Sind vor dem Anlass mit beiliegender QR-Rechnung auf das Konto der Kirchgemeinde, 
IBAN Nr. CH59 0900 0000 3002 9459 4 einzuzahlen.  
Datum:       Kirchgemeinde Meikirch:  
 

 


